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RS OGH 1968/2/28 5Ob17/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1968

Norm

ABGB §1380 D

Rechtssatz

Es steht den Parteien frei, durch Vergleich auch eine bloß vorläu7ge Regelung der gegenseitigen Rechte und P8ichten

vorzunehmen, ohne daß dadurch der endgültigen Regelung vorgegri9en wird. Auch eine nur teilweise Regelung ihres

Rechtsverhältnisses durch den Vergleich ist zulässig (so schon GlUNF 6719).

Entscheidungstexte

5 Ob 17/68
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